Medieninformation

Was, wie viel, warum - Gesundheitsreform sorgt für Verwirrung

Verunsicherung bei Zuzahlungen zur Mutter-Kind-Kur

Wenn eine Frau sich dazu entscheidet, eine Mutter-Kind-Kur zu machen, hat sie in der Regel einen langen Leidensweg hinter sich. Sie ist körperlich und seelisch stark beansprucht, hat sich und ihre Bedürfnisse lange Zeit vernachlässigt, möchte lernen, mit ihren Belastungen in Zukunft besser umzugehen – und muss sich zunächst durch einen Berg von Antragsformularen kämpfen. Im Zuge des im Januar 2004 in Kraft getretenen Gesundheitsmodernisierungsgesetzes gelten auch neue Zuzahlungs- und Finanzierungsregelungen, die selbst Gesundheitsfachleuten bei der Umsetzung einiges Kopfzerbrechen bereiten. 

Beispiel: Zuzahlung zu den Fahrkosten bei einer Mutter- bzw. Vater-Kind-Kur:

Generell gilt, dass bei Fahrten zur stationären Mutter-Kind-Rehabilitation die Fahrkosten von den Krankenkassen übernommen werden. Von der Patientin ist hier kein Eigenanteil zu leisten, im Gegenteil: Sie erhält einen Zuschuss für die Gepäcktransportkosten und - wenn die Reise länger als 8 Stunden dauert - sogar einen Verpflegungskostenzuschuss (§ 60 Abs. 5 SGB V i.V.m. § 53 SGB IX). 

Anders sieht es aus, wenn das Ziel der Reise eine stationäre Mutter-Kind-Vorsorge ist. Hier verbleibt der Patientin ein Eigenanteil von 10 %, mindestens 5 Euro, maximal 10 Euro pro Fahrt (§ 60 Abs. 2 Nr. 1 SGB V). Diese Zuzahlungsregelung betrifft auch die Fahrkosten von Kindern und Jugendlichen – obwohl diese ansonsten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr von Zuzahlungen befreit sind. Bei einer Anreise mit der Deutschen Bahn dürfte diese Regelung allerdings kaum ins Gewicht fallen: Hier fahren Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung eines Elternteils umsonst.

Ist die Mutter dann in der Mutter-Kind-Klinik angekommen, so gilt: 10 Euro Zuzahlung pro Behandlungstag – egal, ob es sich um eine Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme handelt. Hier muss allerdings nur die Mutter zuzahlen, das Kind ist befreit. Bei Erreichen der Zuzahlungsgrenze kann auch die Mutter von der Zuzahlung befreit werden. Gleiches gilt natürlich für die Vater-Kind-Kur. 

Was also tun, um eine Mutter- bzw. Vater-Kind-Kur zu beantragen? Unter http://www.kur.org/ gibt es Antworten auf die häufigsten Fragen und die richtigen Formulare gleich zum Herunterladen. Die Mutter- und Vater-Kind-Kur kann unter dieser Adresse auch direkt online beantragt werden.

Wer sich persönlich beraten lassen will, bekommt von Montag bis Freitag, jeweils 8 - 16 Uhr, unter der kostenlosen Rufnummer 0 800 / 2 23 23 73 sämtliche Informationen rund um die Mutter- und Vater-Kind-Kur.
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Interview


Darf’s ein bisschen mehr sein? Kompetente Hilfe bei der Beantragung einer Mutter-Kind-Kur

Damit die Beantragung einer Mutter- bzw. Vater-Kind-Kur keine Fortsetzung des bisherigen Leidensweges wird, hier ein paar Tipps der beiden Kur-Expertinnen Frau Michaela Hohoff und Frau Heidi Schwarz. 

Redaktion: Frau Hohoff, Frau Schwarz, Sie arbeiten beide seit einigen Jahren am Infotelefon „Mutter-Kind-Kur“ und beraten Mütter, aber auch Väter, bei der Beantragung einer Mutter- bzw. Vater-Kind-Kur. Wie sehen Sie die aktuelle Lage?

Frau Hohoff: Viele Anruferinnen sind verunsichert, welche Kosten auf sie zukommen, wenn sie eine Mutter-Kind-Kur machen wollen. Hier müssen wir ganz oft erst mal Aufklärungsarbeit leisten. Seit über einem Jahr sind Krankenkassen ja verpflichtet, die Mutter-Kind-Kur voll zu finanzieren – das wissen die meisten Mütter nicht.

Frau Schwarz: Und viele Frauen sind froh, dass Ihnen überhaupt mal jemand zuhört und sie ernst nimmt in ihrem Bedürfnis, eine Kur machen zu wollen.

Redaktion: Was raten Sie den Frauen, die eine Mutter-Kind-Kur machen wollen?

Frau Schwarz: Wir ermutigen die Frauen, am Ball zu bleiben und sich von einer Ablehnung Ihres Antrages nicht gleich entmutigen zu lassen. Viele Krankenkassen genehmigen die Kur im zweiten Anlauf dann doch. Wir helfen hier auch gerne weiter und unterstützen die Frauen auf diesem Weg. Zu erreichen sind wir immer von montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter der kostenlosen Telefonnummer 0 800 / 2 23 23 73 oder auch per E-Mail: info@kur.org.

Redaktion: Wie sieht das mit der Zuzahlung von 10 Euro pro Behandlungstag, insgesamt bei einer dreiwöchigen Maßnahme also 220 Euro, aus - hindert es aus Ihrer Sicht viele Frauen daran, eine Kur zu beantragen?
Frau Schwarz: Das erlebe ich selten. Den meisten ist bewusst, dass sie eine qualitativ hochwertige Therapie in der Mutter-Kind-Klinik bekommen. Nur, wenn wirklich ganz wenig Geld im Haushalt zur Verfügung steht, wie beispielsweise bei Alleinerziehenden oder Sozialhilfeempfängern, kann die Zuzahlung schon einmal zu einem ernsthaften Problem werden.

Frau Hohoff: Aber auch dann gibt es Lösungen für dieses Problem. Zum Beispiel liegt die jährliche Zuzahlungsgrenze für eine Sozialhilfeempfängerin beim Regelsatz Sozialhilfe bei 71,04 Euro. Sie kann sich bei ihrer Kasse schon im vorhinein von allen Zuzahlungen befreien lassen, die über diese 71,04 Euro hinaus gehen und muss dann nichts mehr „vorstrecken“. 
Entweder, die Kasse zieht bei einer genehmigten Kur dann selbst die 71,04 Euro ein und gewährt die zukünftige Befreiung von jeglicher Zuzahlung oder die Kasse teilt auf dem Bewilligungsschreiben der Klinik mit, dass die Zuzahlung 71,04 Euro beträgt (statt 10 Euro je Tag). Dieses Verfahren gilt natürlich nicht nur für Sozialhilfeempfänger. Deshalb sollte jeder seine persönliche Zuzahlungsgrenze kennen - also 2% der Bruttoeinnahmen bzw. 1% bei chronisch Kranken - damit er sich von weiteren Zuzahlungen befreien lassen kann, wenn die Grenze überschritten worden ist. 

Redaktion: Das ist für viele sicher eine wichtige Information. Wir danken Ihnen für das Gespräch.

